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Straße Hs-
Nr.

Fl-Nr. Gemarkung Eigentümer,
Erbbauberechtigter

Gemeldete
EZ

Geförderte
EW 2)

Gefördert im
BA-Nr. 2)

An das Wasserwirtschaftsamt                                                              (zweifach)

Gebäudeliste der Gemeinde                                für den Ortsteil
1)

nach Nr. 7.2 der Richtlinien für Zuwendungen zu Kleinkläranlagen (RZKKA 2010)
gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 22. Dezember 2010

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit

1) Im Regelfall ist für jeden Ortsteil eine eigene Grundstücksliste zu erstellen. 
    Bei sehr vielen kleinen Ortsteilen können diese auf einer gemeinsamen Grundstücksliste zusammengefasst werden.
2) Erst nach Erlass des Bewilligungsbescheides auszufüllen.
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Straße Hs-
Nr.

Fl-Nr. Gemarkung Eigentümer,
Erbbauberechtigter

Gemeldete
EZ

Geförderte
EW 2)

Gefördert im
BA-Nr. 2)

Ort/Datum:                                                    Unterschrift Gemeinde:

Summe:
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